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----------------------- M I E T V E R T R A G ---------------------- 
abgeschlossen am unten bezeichneten Tage zwischen-------------------------------------

................................................................., als Vermieterin/Vermieter einerseits und
.................................................................. als Mieter/Mieterin andererseits wie folgt:


--------------------------------I.--------------------------------
-------------------------(Mietgegenstand)-------------------------

............................ - im folgenden kurz Vermieterin/Vermieter genannt - vermietet und übergibt und der Mieter/die Mieterin mietet und übernimmt den im Hause ............straße .. im ......Geschoß, Tür-Nr......, gelegenen Mietgegenstand, bestehend aus ... Zimmern, ... Küche, ... Bad, ... WC und ... Nebenräumen. Eine Mitbenützung der Waschküche, des Dachbodens sowie des Kellers ist ............... möglich. Das Bestandobjekt allein weist eine Fläche von ... m2 auf.-------------------


--------------------------------II.-------------------------------
------------------------(Beginn und Dauer)------------------------

Das Mietverhältnis beginnt am .......... und wird auf unbestimmte Zeit/auf die Dauer von .............. abgeschlossen. Es kann von beiden Teilen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von .... Monaten aufgekündigt werden.----------------------------


-------------------------------III.-------------------------------
----------------------------(Mietzins)----------------------------

Als monatlicher Mietzins wird ein Betrag von Euro ................. vereinbart, darin sind 20 % Ust enthalten. Dieser Mietzins ist im voraus bis spätestens 5. eines jeden Monates an die Vermieterin/den Vermieter zu bezahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist das Einlangen bei der Vermieterin/beim Vermieter maßgeblich. Der Mieter/Die Mieterin ist nicht berechtigt, allfällige Gegenforderungen, die er/sie an die Vermieterin/den Vermieter haben sollte, mit dem Mietzins zu kompensieren und diesen ganz oder teilweise zurückzubehalten.----------------------

Die Betriebskosten sowie die auf Heizung und Warmwasser entfallenden Kosten werden dem Mieter/der Mieterin gesondert in Rechnung gestellt. Der Anteil an Betriebskosten wird nach dem Verhältnis der Bodenfläche berechnet und beträgt ..... % der gesamten Betriebskosten und öffentlichen Abgaben des Hauses.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Mieter/Die Mieterin hat für diese Betriebskosten monatliche Vorauszahlungen gemeinsam mit dem Mietzins in einer von der Vermieterin/vom Vermieter nach obgenannten Kriterien zu bestimmenden Höhe zu bezahlen.-----------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------IV.-------------------------------
----------------------(Wertsicherungsklausel)---------------------

Der Mietzins ist wertgesichert auf Basis des vom Österreichischen statistischen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex … oder des an seine Stelle tretenden Index, wobei Änderungen bis 5 % unberücksichtigt bleiben. Als Ausgangspunkt wird die Index-Zahl des Monates Jänner (des laufenden Jahres) vereinbart. Berechnungsgrundlage einer Neuanpassung des Mietzinses ist stets der aufgrund der letzten vorhergenden Index-Anpassung sich ergebende (angepaßte) Mietzins.-------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------V.-------------------------------
---------------------(Instandhaltungspflicht)---------------------

Der Mieter/Die Mieterin bestätigt, das Mietobjekt aus eigener Anschauung zu kennen und in ordnungsgemäßem Zustand übernommen zu haben. Er/Sie verpflichtet sich, das Mietobjekt unter einverständlichem Ausschluß des § 1096 ABGB auf eigene Kosten in diesem Zustand zu erhalten und allfällige Beschädigungen unverzüglich zu beheben. Die Vermieterin/Der Vermieter bzw. deren/dessen bevollmächtigter Vertreter ist berechtigt, in angemessenen Zeitabständen das Objekt zu besichtigen.--------------------------------------------------------

Der Mieter/Die Mieterin ist verpflichtet, ernste Schäden am Haus ohne Verzug der Vermieterin/dem Vermieter zu melden und zur Vornahme von notwendigen oder zweckmäßigen Ausbesserungen und baulichen Veränderungen am Haus oder in den Mieträumen die in Betracht kommenden Räume zugänglich zu halten und die Ausführung der Arbeiten nicht zu behindern oder zu verzögern; andernfalls hat der Mieter/die Mieterin den hiedurch entstehenden Schaden zu vertreten.------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------VI.--------------------------------
----------------------(Verbot der Weitergabe)---------------------

Eine Abtretung der Mietrechte oder eine Untervermietung des Bestandobjektes ist nicht gestattet. Die Unterbringung bzw. Haltung von Tieren im Bestandobjekt oder im Hause ist nicht gestattet, es sei denn mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Vermieterin/des Vermieters. Diese Bestimmungen sind als wichtiger Grund für die Kündigung bzw. Auflösung des Mietverhältnisses durch die Vermieterin/den Vermieter zu betrachten.--------------------------------------------------


-------------------------------VII.-------------------------------
-------------------------(Kündigungsgründe)-----------------------

Die Vermieterin/Der Vermieter kann aber insbesondere die Kündigungsgründe des § 30 Abs.2 MRG in der derzeit geltenden Fassung geltend machen.-------------

Der Mieter/Die Mieterin verpflichtet sich, die Hausordnung sowie die dazu erlassenen Bekanntmachungen, die einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bilden, selbst sowie durch seine/ihre Mitbewohner und Hilfskräfte einzuhalten. Beharrliche Nichtbefolgung der Hausordnung gilt als wichtiger Kündigungsgrund im Sinne des § 30 Abs.1 MRG.-----------------------------------------------


--------------------------------VIII.-----------------------------
-------------------(Beendigung und Aufwandersatz)-----------------

Bei Beendigung des Mietverhältnisses ist das Mietobjekt in gutem Zustand und besenrein der Vermieterin/dem Vermieter wieder zu übergeben. Ein Anspruch auf Ablöse von Investitionen oder Ersatz von Instandsetzungsaufwendungen besteht nur, wenn der Mieter/die Mieterin die von ihm/ihr geplanten Investitionen und Aufwendungen vor deren Durchführung der Vermieterin/dem Vermieter schriftlich angezeigt und die Vermieterin/der Vermieter ihre/seine Zustimmung erteilt hat.-----------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------IX.------------------------------
-------------------------(Nebenabsprachen)------------------------

Allfällige, vor Abschluß dieses Vertrages getroffenen schriftlichen sowie mündlichen Vereinbarungen verlieren bei Vertragsabschluß ihre Gültigkeit; eine Abänderung dieses Vertrages kann nur schriftlich erfolgen.-------------------------------


--------------------------------X.--------------------------------
-----------------------(Kosten und Gebühren)----------------------

Die Kosten der Errichtung und Vergebührung dieses Mietvertrages trägt der Mieter/die Mieterin.----------------------------------------------------------------------------------------

……………………, am 
_________________________________                _________________________________
Vermieter/Vermieterin:                                                     Mieter/Mieterin:
